
Dragons Rhöndorf 1912 e.V. 
 
 

Beitragsordnung 
des Dragons Rhöndorf 1912 e.V. 

in der Fassung vom 14.09.2022 

 
§ 1 Grundsätze 

 

1. Alle Mitglieder des Vereins sind diesem gegenüber beitragspflichtig, soweit diese 
Beitragsordnung nichts anderes bestimmt. 

2. Mitglied des Vereins kann jeder werden, der die Vereinssatzung anerkennt und die 
Vereinsziele fördern will. 

3. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Abgabe einer schriftlichen Beitrittserklärung und der 
folgenden Aufnahme. 

4. Der Vorstand ist nach entsprechendem Beschluss des erweiterten Vorstands berechtigt, die 
Beitragsordnung redaktionell zu ändern und textliche Anpassungen vorzunehmen, soweit 
sich die Ordnung inhaltlich nicht verändert. Ausgenommen hiervon sind die unter § 2 
genannten Beiträge der Hallennutzungsgebühr, die vom Vorstand festgelegt werden. 

5. Alle Zahlungsverpflichtungen der Mitglieder werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
eingezogen. Zahlung auf Rechnung ist nur in Ausnahmefällen möglich. 

6. Der Vorstand entscheidet über Beitragsbefreiung und Beitragsermäßigung (§4) (siehe 
Satzung §11, Abs. 9). 

 
 

§ 2 Beitragshöhe 

Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 14.09.2022 beträgt der Jahresbeitrag ab dem 
01.01.2023 für: 

 

 Grundbeitrag Ligabetriebsumlage 
Inaktive Mitglieder und Danceteam 110 € 0 € 

 
Aktive Mitglieder der Basketball-Abteilung: 
Hobby-Gruppen 110 € 0 € 
0-5 Jahre (U6) 110 € 0 € 
6-9 Jahre (U8 und U10) 150 € 40 € 
10-13 Jahre (U12 und U14) 220 € 80 € 
14-17 Jahre (U16 und U18) 220 € 100 € 
18 Jahre und älter (Senioren) 220 € 100 € 



Hallennutzungsgebühr 
 

Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 25. März 2015 zahlt jedes aktive Mitglied 
zusätzlich einen Anteil am städtischen Hallennutzungsentgelt. Die Höhe des Hallennutzungsgebühr 
wird vom Vorstand festgelegt und beträgt seit dem Geschäftsjahr 2022/2023 für 

 Kinder und Jugendliche (bis einschließlich des 18. Lebensjahres) jährlich 20,00 € 
 Erwachsene (ab dem 19. Lebensjahr) jährlich 35,00 € 

 
 

Aufnahmegebühr 
 

Für alle neuen Mitglieder wird eine einmalige Aufnahmegebühr erhoben. Die Aufnahmegebühr 
beträgt: 

 Kinder und Jugendliche (bis einschließlich des 18. Lebensjahres) 10,00 € 
 Erwachsene (ab dem 19. Lebensjahr) 20,00 € 

 
 

§ 4 Beitragsermäßigung und Betragsbefreiung 

1. Der Vorstand kann eine befristete oder unbefristete Beitragsermäßigung oder 
Beitragsbefreiung festlegen 

a. in Ehrenfällen 
 

b. auf Antrag bei geringem Einkommen oder schwierigen Familienverhältnissen 
 

2. Statt einer Beitragsermäßigung kann der Vorstand auf Antrag auch die Zahlung der Beiträge 
stunden. 

3. Sind aus einer Familie mehr als zwei Personen aktive Mitglieder des Vereins, ermäßigt sich 
der Jahresbeitrag für das dritte und jedes weitere Mitglied grundsätzlich um jeweils 25,00 €; 
das vierte und jedes weitere Kind einer Familie ist bis einschließlich des 18. Lebensjahres 
beitragsfrei. 

 
 

§ 5 Beitragszahlungen 

1. Die Beiträge neu aufgenommener Mitglieder sind für die Zeit bis zum Ende des 
Geschäftshalbjahres / Ende des Geschäftsjahres innerhalb eines Monats nach der Aufnahme 
fällig. Für neu aufgenommene Mitglieder wird anteilig für das laufenden Geschäftshalbjahr 
der Beitrag eingezogen, hierbei zählt der 1. des laufenden Monats. 

2. Die Beiträge werden in zwei Halbjahresbeiträgen und per Lastschriftverfahren Anfang Januar 
und Anfang Juli eines jeden Kalenderjahres eingezogen. 

3. Eine Änderung der nach dem Alter ausgerichteten Beitragsgruppe wird erst mit Beginn des 
Geschäftsjahres nach Eintritt der Veränderung berücksichtigt. 

4. Eine Erstattung von Beiträgen ist grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Antrag kann der 
Vorstand in begründeten Fällen einer angemessenen Beitragsrückzahlung in maximaler Höhe 
des zuletzt eingezogenen Betrags zustimmen. 
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